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1. Vorwort 
Die Hochschule Albstadt-Sigmaringen ist eine innovative Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften und in ihrer Region fest verankert. Sie versteht sich als Institution, die ihr 
Potenzial als moderne Hochschule mit hochwertigen, praxisnahen grundständigen und 
Weiterbildungsstudiengängen und einem profilierten und interdisziplinären Forschungsspektrum 
dazu nutzt ihre Studierenden zu qualifizieren und die Innovation- und Wirtschaftskraft der Region 
zu stärken. 
 
 
2. Auftraggeber 
Auftraggeber ist die Hochschule Albstadt-Sigmaringen, eine nicht unternehmerisch tätige 
juristische Körperschaft des öffentlichen Rechts. 
 
 
3. Zahlungsbedingungen 
Zahlungen werden grundsätzlich nach vollständiger Leistungserbringung innerhalb von 30 Tagen 
erbracht. Vorleistungen sind ausgeschlossen. Die Zahlungsfrist beginnt mit dem 
Rechnungseingang beim Auftraggeber, frühestens jedoch mit Eingang der Lieferung bzw. 
beendete Durchführung der Leistung. 
 
USt-ID-Nr. DE811473946. 
 
 
4. Zur Beachtung 
Dies ist eine elektronische Ausschreibung. 
 
Veränderungen am Leistungsverzeichnis führen automatisch zum Ausschluss!! 
 
Es gelten die Bewerbungsbedingungen und Auftragsbedingungen der Hochschule Albstadt-
Sigmaringen, die als Anlage dieser Ausschreibung beigefügt sind. Allgemeine Geschäfts-, Liefer- 
und Zahlungsbedingungen des Auftragnehmers haben auch dann keine Gültigkeit, wenn der 
Auftragnehmer sie gewöhnlich in seinen laufenden Geschäftsverkehr verwendet und auf sie 
formularmäßig oder ausdrücklich hinweist. 
 
Die zum Zeitpunkt des Angebotsschlusstermins fehlenden Erklärungen und Nachweise können 
bis zum Ablauf einer von der Vergabestelle zu bestimmenden Nachfrist nachgefordert werden. 
Ob eine Nachforderung erfolgen wird, entscheidet die Vergabestelle nach Ermessen. 
 
Hinsichtlich der Anforderungen an die Beauftragung von Unterauftragnehmern wird auf §36 VgV 
und §26 UVgO verwiesen. Dabei gilt für den Bieter zwingend für den Fall, dass Leistungen an 
Unterauftragnehmer vergeben werden sollen, dass 
o für Unteraufträge Unternehmen der mittelständischen Wirtschaft in dem Umfang 

heranzuziehen sind, wie dies mit der vertragsgemäßen Ausführung der Leistung zu 
vereinbaren ist; 

o bei der Einholung von Angeboten sicherzustellen ist, dass der Wettbewerb Vorrang hat und 
das Unternehmen der mittelständischen Wirtschaft nicht benachteiligt werden. 

 
Datenschutzrechtlich verantwortliche Stelle dieser Auftragsvergabe ist die Hochschule Albstadt-
Sigmaringen. Für die im Vergabeverfahren erhobenen und verarbeiteten personenbezogenen 
Daten liegt ein gesetzlicher Erlaubnistatbestand nach § 4 LDSG i.V.m. Art. 6 Abs. 1 lit. b, c und 
e DSGVO vor. Eine zusätzliche Einwilligung des Betroffenen ist nicht erforderlich. 
Siehe hierzu auch die Anlage Datenschutzerklärung. 
 
5. Rechnungsstellung 

Seit dem 01. Januar 2022 sind Sie als öffentlicher Auftragnehmer nach § 4a E-Government-
Gesetz Baden-Württemberg in Verbindung mit der E-Rechnungsverordnung Baden-Württemberg 
grundsätzlich zur elektronischen Rechnungsstellung verpflichtet.  
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Für die elektronische Rechnungsstellung verwenden Sie bitte ausschließlich den Zentralen 
Rechnungseingang Baden-Württemberg, den Sie zusammen mit weiteren Informationen unter 
https://service-bw.de/erechnung erreichen. Ihr Rechnungsdokument muss dazu im Standard 
XRechnung oder einem anderen der Norm EN 16931 entsprechenden Format erstellt werden und 
im Feld Buyer-Reference (BT-10) unsere Leitweg-ID 08-A1444-86 aufweisen.  
 
Die E-Mail-Adresse für den eRechnungs-Versand lautet: rechnung@service-bw.bwl.de 
Es gelten die über https://service-bw.de/erechnung einsehbaren Nutzungsbedingungen nebst 
Anlage (Technische Informationen) des Zentralen Rechnungseingangs Baden-Württemberg in 
der zum Zeitpunkt der Einbringung der elektronischen Rechnung gültigen Fassung.  
 
Eine Ausnahme von diesem Grundsatz gilt nur für Rechnungen bis zu einem Betrag von 1.000 
Euro ohne Umsatzsteuer. 
 
Die Rechnungsstellung erfolgt für jeden Standort getrennt jeweils mit Rapporten bis spätestens 
15. des Folgemonats. 


